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Artikel 1

Das	Landesrichtergesetz	des	Landes	Mecklenburg-Vorpommern	
vom	7.	Juni	1991	(GVOBl.	M-V	S.	159),	das	zuletzt	durch	Arti-	
kel	7	des	Gesetzes	vom	4.	Juli	2011	(GVOBl.	M-V	S.	376,	388)	
geändert	worden	ist,	wird	wie	folgt	geändert:

1.	 Der	Überschrift	wird	nach	den	Wörtern	„Mecklenburg-Vor-
pommern“	 die	Angabe	 „(Landesrichtergesetz	 –	 RiG	 M-V)“	
angefügt.

2.	 Die	Inhaltsübersicht	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Im	Wortlaut	zu	§	15	wird	das	Wort	„Zuständigkeit“	durch	
das	Wort	„Aufgabe“	ersetzt	und	nach	dem	Wort	„Richter-
rates“	das	Wort	„Beteiligung“	eingefügt.

b)	 Nach	dem	neuen	Wortlaut	zu	§	15	werden	folgende	Wör-
ter	eingefügt:

	 „§	15a	 Bildung	von	Richterräten	
§	15b	 Zusammensetzung	der	Richterräte	
§	15c	 Wahlgrundsätze	
§	15d	 Wahlberechtigung	und	Wählbarkeit	
§	15e	 Wahlverfahren	
§	15f	 Entsprechende	Geltung	für	Bezirksrichterräte	

	 	 und	Hauptrichterrat	
§	15g	 Zuständigkeit	der	Richterräte	
§	16	 Mitbestimmung	
§	16a	 Mitwirkung	
§	16b	 Beteiligungsgespräch	
§	17	 Mitbestimmungsverfahren	
§	18	 Einigungsstelle	
§	18a	 Entscheidung	der	Einigungsstelle	in	

	 	 Mitbestimmungsverfahren	
§	19	 Mitwirkungsverfahren	
§	19a	 Entsprechende	Geltung	für	Bezirksrichterräte	

	 	 und	Hauptrichterrat“.

c)	 Der	Wortlaut	zu	§	22	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „Aufgaben	und	Zuständigkeit	der	Präsidialräte“.

d)	 Im	Wortlaut	zu	§	28	werden	die	Wörter	„Verfahren	bei	der	
Beteiligung“	 durch	 das	 Wort	 „Beteiligungsverfahren“	
ersetzt.

e)	 Nach	dem	Wortlaut	zu	§	28	werden	folgende	Wörter	ein-
gefügt:

	 „§	28a	 	Verfahren	 bei	 abweichender	 Stellungnahme	 des	
Präsidialrates“.

f)	 Nach	dem	Wortlaut	zu	§	55	werden	folgende	Wörter	ein-
gefügt:

	 „§	55a	 	Beteiligungsverfahren	und	Rechtsweg
	 §	55b	 Beteiligung	in	gemeinsamen	Angelegenheiten“.

3.	 §	11	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Absatz	1	Nummer	1	wird	wie	folgt	gefasst:

„1.	 Richterräte	 für	 die	 Beteiligung	 nach	 Maßgabe	 der		
§§	16	und	16a“.

b)	 Folgender	Absatz	4	wird	angefügt:

	 „(4)	Soweit	dieses	Gesetz	in	Bezug	auf	die	Richtervertre-
tungen	 und	 die	 Einigungsstellen	 keine	Vorschriften	 ent-
hält,	 sind	 auf	 diese	 die	Vorschriften	 des	 Personalvertre-
tungsgesetzes	sinngemäß	anzuwenden.“

4.	 §	14	wird	wie	folgt	gefasst:

„§ 14 
Rechtsweg

	 (1)	Für	Rechtsstreitigkeiten	aus	der	Bildung	und	der	Tätigkeit	
der	Richtervertretungen	steht	der	Rechtsweg	zu	den	Verwal-
tungsgerichten	 offen.	 Die	 Spruchkörper	 entscheiden	 in	 der	
Besetzung	 von	 drei	 Berufsrichtern	 ohne	 Mitwirkung	 von	
ehrenamtlichen	 Richtern.	 Für	 das	Verfahren	 gelten	 die	Vor-
schriften	des	Arbeitsgerichtsgesetzes	über	das	Beschlussver-
fahren	entsprechend.	Örtlich	zuständig	ist	das	Verwaltungsge-
richt	Greifswald.	Mit	Ablauf	des	Tages	vor	Inkrafttreten	des	
Gesetzes	 gehen	 die	 bei	 dem	 Verwaltungsgericht	 Schwerin	
anhängigen	Verfahren	nach	Satz	1	mit	dem	Verfahrensstand,	
in	dem	sie	sich	befinden,	auf	das	Verwaltungsgericht	Greifs-
wald	über.

	 (2)	Bei	Rechtsstreitigkeiten	in	gemeinsamen	Angelegenheiten	
(§	15	Satz	3)	entscheiden	die	Gerichte	in	der	Besetzung	nach	
§	88	Personalvertretungsgesetz.“

5.	 Die	§§	15	bis	20	werden	wie	folgt	gefasst:

„§ 15 
Aufgabe des Richterrates, Beteiligung

	 Der	 Richterrat	 hat	 die	Aufgabe,	 sich	 für	 die	 Interessen	 der	
Richter	einzusetzen.	Er	ist	bei	der	Regelung	der	Angelegen-
heiten	der	Richter	nach	Maßgabe	der	§§	16	und	16a	zu	betei-
ligen.	Bei	Angelegenheiten,	die	die	Richter	und	die	sonstigen	
Beschäftigten	 eines	 Gerichts	 in	 gleicher	 Weise	 betreffen	
(gemeinsame	Angelegenheiten),	 ist	 statt	 des	 Richterrats	 der	

Viertes Gesetz zur Änderung des Landesrichtergesetzes des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern*

Vom 19. August 2016

Der	Landtag	hat	das	folgende	Gesetz	beschlossen:

_____	
*	 Ändert	Gesetz	vom	7.	Juni	1991;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.	Nr.	301	-	1
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um	die	entsandten	Mitglieder	des	Richterrats	(§	20)	erweiterte	
Personalrat	zu	beteiligen.

§ 15a 
Bildung von Richterräten

	 (1)	Richterräte	werden	gebildet

1.	 bei	dem	Oberlandesgericht,

2.	 bei	den	Landgerichten,

3.	 bei	den	Amtsgerichten,

4.	 bei	dem	Oberverwaltungsgericht,

5.	 bei	den	Verwaltungsgerichten,

6.	 bei	dem	Finanzgericht,

7.	 bei	dem	Landesarbeitsgericht,

8.	 bei	den	Arbeitsgerichten,

9.	 bei	dem	Landessozialgericht,

10.	bei	den	Sozialgerichten.

	 (2)	Bezirksrichterräte	werden	gebildet

1.	 bei	dem	Oberlandesgericht,

2.	 bei	dem	Oberverwaltungsgericht,

3.	 bei	dem	Landessozialgericht,

4.	 bei	dem	Landesarbeitsgericht.

	 (3)	 Der	 Hauptrichterrat	 wird	 bei	 dem	 Justizministerium	 für	
die	Gerichte	aller	Gerichtsbarkeiten	gebildet.

§ 15b 
Zusammensetzung der Richterräte

	 (1)	Der	Richterrat	besteht

1.	 bei	Gerichten	mit	50	und	mehr	wahlberechtigten	Richtern	
aus	fünf	Richtern,

2.	 bei	Gerichten	mit	mehr	als	14	und	weniger	als	50	wahlbe-
rechtigten	Richtern	aus	drei	Richtern,

3.	 im	Übrigen	aus	einem	Richter.

	 (2)	Der	Bezirksrichterrat	besteht	aus	drei	Richtern.

	 (3)	Der	Hauptrichterrat	besteht	aus	fünf	Richtern.

	 (4)	Jeder	Richterrat	hat	mindestens	ein	Ersatzmitglied.

§ 15c 
Wahlgrundsätze

	 (1)	Die	Mitglieder	der	Richterräte	werden	von	den	Richtern	
aus	ihrer	Mitte	geheim	und	unmittelbar	gewählt.

	 (2)	Soweit	sich	aus	diesem	Gesetz	nichts	anderes	ergibt,	gel-
ten	für	die	Wahl	die	Vorschriften	des	Personalvertretungsge-
setzes	entsprechend.

	 (3)	Die	Wahl	wird	nach	den	Grundsätzen	der	Verhältniswahl	
durchgeführt.	Wird	nur	ein	Wahlvorschlag	eingereicht,	so	fin-
det	Mehrheitswahl	statt.

	 (4)	 Zur	 Wahl	 des	 Richterrats	 können	 die	 wahlberechtigten	
Richter	Wahlvorschläge	einreichen.	Bei	Gerichten	mit	bis	zu	
20	wahlberechtigten	Richtern	kann	jeder	Richter	einen	Wahl-
vorschlag	unterbreiten.	Bei	Gerichten	mit	mehr	als	20	wahlbe-
rechtigten	Richtern	müssen	die	Wahlvorschläge	von	mindes-
tens	einem	Zwanzigstel	der	wahlberechtigten	Richter	unter-
zeichnet	sein.	Die	Unterzeichnung	durch	zehn	wahlberechtig-
te	Richter	genügt	in	jedem	Fall.

§ 15d 
Wahlberechtigung und Wählbarkeit

	 (1)	 Wahlberechtigt	 und	 wählbar	 sind	 alle	 Richter,	 die	 am	
Wahltag	bei	dem	Gericht	beschäftigt	sind,	für	das	der	Richter-
rat	gebildet	wird.

	 (2)	 Nicht	 wählbar	 sind	 die	 Leitung	 des	 Gerichts	 und	 deren	
ständige	Vertretung.

	 (3)	Ein	an	ein	anderes	Gericht	abgeordneter	Richter	ist	für	den	
Richterrat	des	Gerichts,	an	das	er	abgeordnet	ist,	nicht	wähl-
bar.	Er	wird	wahlberechtigt,	sobald	die	Abordnung	länger	als	
drei	 Monate	 gedauert	 hat.	 Zu	 diesem	 Zeitpunkt	 verliert	 er	
seine	Wahlberechtigung	und	Wählbarkeit	 für	den	Richterrat	
des	bisherigen	Gerichts.	Gehört	er	dem	Richterrat	des	bisheri-
gen	Gerichts	an,	so	scheidet	er	zum	selben	Zeitpunkt	aus.	Ent-
sprechendes	gilt,	wenn	ein	Richter	länger	als	sechs	Monate	an	
eine	andere	Dienststelle	abgeordnet	oder	ohne	Dienstbezüge	
beurlaubt	ist.

§ 15e 
Wahlverfahren

	 Zur	Vorbereitung	der	Wahl	bestellt	der	Richterrat	einen	Wahl-
vorstand.	Soweit	noch	kein	Richterrat	besteht,	beruft	der	Prä-
sident	oder	der	Direktor	des	Gerichts,	bei	dem	der	Richterrat	
gebildet	wird,	eine	Versammlung	der	wahlberechtigten	Rich-
ter	ein.	Die	Richterversammlung	wählt	einen	Versammlungs-
leiter	 und	 bestellt	 einen	 Wahlvorstand.	 Der	 Wahlvorstand	
besteht	 aus	drei	Richtern.	Der	Wahlvorstand	 führt	die	Wahl	
durch.	Im	Übrigen	gelten	die	Vorschriften	der	Wahlordnung	
zum	Personalvertretungsgesetz	entsprechend.
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§ 15f 
Entsprechende Geltung für Bezirksrichterräte und 

Hauptrichterrat

	 Die	§§	15c	bis	15e	gelten	für	die	Bezirksrichterräte	und	den	
Hauptrichterrat	entsprechend.

§ 15g 
Zuständigkeit der Richterräte

	 (1)	 In	 eigenen	Angelegenheiten,	 zu	 deren	 Entscheidung	 die	
Dienststelle	befugt	ist,	ist	die	bei	ihr	gebildete	Richtervertre-
tung	zu	beteiligen.

	 (2)	In	gerichts-	oder	gerichtsbarkeitsübergreifenden	Angele-
genheiten	der	Richter,	in	denen	der	Präsident	eines	übergeord-
neten	 Gerichts,	 bei	 dem	 eine	 Stufenvertretung	 gebildet	 ist,	
oder	 die	 oberste	 Dienstbehörde	 entscheidet,	 ist	 die	 bei	 der	
zuständigen	Dienststelle	gebildete	Stufenvertretung	der	Rich-
ter	 zuständig.	 Bei	Abordnungen	 und	Versetzungen	 sind	 die	
Richterräte	 der	 abgebenden	 und	 der	 aufnehmenden	 Dienst-
stelle	zu	beteiligen.

	 (3)	 Hat	 die	 Dienststelle	 über	 beteiligungspflichtige	Angele-
genheiten	von	Richtern	zu	entscheiden,	die	ihr	nicht	angehö-
ren,	und	ist	eine	für	diesen	Richter	zuständige	Richtervertre-
tung	bei	 ihr	nicht	vorhanden,	so	wird	auf	Ersuchen	der	ent-
scheidungsbefugten	Dienststelle	die	zuständige	Richtervertre-
tung	derjenigen	Dienststelle	beteiligt,	 der	der	Richter	 ange-
hört.

§ 16 
Mitbestimmung

	 (1)	Der	Richterrat	bestimmt	mit	bei

1.	 den	in	Absatz	2	genannten	personellen	Maßnahmen,

2.	 allgemeinen	personellen	Angelegenheiten,

3.	 sozialen	und	sonstigen	innerdienstlichen	Maßnahmen	und	
organisatorischen	Maßnahmen,

	 die	die	Richter	einer	Dienststelle	insgesamt	oder	als	Einzelne	
betreffen	oder	sich	auf	diese	auswirken.	Soweit	in	den	Absät-
zen	3	bis	5	einzelne	Maßnahmen	benannt	sind,	handelt	es	sich	
um	eine	beispielhafte	Aufzählung,	die	die	Mitbestimmung	bei	
Maßnahmen	 von	 ähnlichem	 Gewicht	 nicht	 ausschließt.	 Die	
Absätze	 3	 bis	 5	 regeln	 die	 dort	 aufgeführten	 Sachverhalte	
abschließend;	ein	Rückgriff	auf	Absatz	1	ist	ausgeschlossen.	
Unterfällt	eine	Maßnahme	sowohl	einem	in	den	Absätzen	2	
bis	5	als	auch	einem	in	§	16a	aufgeführten	Tatbestand,	so	ist	
nur	die	Beteiligung	nach	§	16a	durchzuführen.

	 (2)	Personelle	Maßnahmen	sind

1.	 die	 Erteilung	 eines	 Dienstleistungsauftrages	 an	 einen	
Richter	 auf	 Probe	 durch	 den	 Präsidenten	 eines	 oberen	
Landesgerichts,

2.	 die	Auswahl	für	eine	Erprobung,

3.	 die	Auswahl	für	eine	Teilnahme	an	Fortbildungs-	oder	Per-
sonalentwicklungsmaßnahmen,	wenn	mehr	Bewerbungen	
vorhanden	sind,	als	Plätze	zur	Verfügung	stehen,

4.	 die	Untersagung	der	Übernahme	einer	Nebentätigkeit,

5.	 die	Ablehnung	 eines	Antrages	 auf	Teilzeitbeschäftigung	
oder	auf	Urlaub	mit	Ausnahme	von	Erholungsurlaub	und	
Sonderurlaub.

	 Satz	1	gilt	nicht	für	Maßnahmen	in	Bezug	auf	Gerichtsleitun-
gen	 und	 deren	 ständige	 Vertretung.	 Bei	 Maßnahmen	 nach		
Satz	1	Nummer	1	erfolgt	die	Mitbestimmung	nur,	wenn	der	
Betroffene	dies	beantragt.

	 (3)	Allgemeine	personelle	Maßnahmen	sind	insbesondere

1.	 die	Aufstellung	von	Grundsätzen	über	die	Durchführung	
der	Fortbildung,

2.	 die	Bestimmung	des	 Inhalts	 von	Beurteilungsrichtlinien	
und

3.	 Personalentwicklungskonzepte,	der	Erlass	von	Richtlini-
en	 über	 die	 personelle	Auswahl	 bei	 Beförderungen	 und	
vergleichbaren	Maßnahmen.

	 (4)	 Soziale	 und	 sonstige	 innerdienstliche	 Maßnahmen	 sind	
insbesondere

1.	 die	Aufstellung	eines	verbindlichen	Urlaubsplanes,

2.	 die	Festsetzung	der	zeitlichen	Lage	des	Erholungsurlau-
bes	für	einen	Richter,	wenn	mit	der	Dienststelle	kein	Ein-
verständnis	erzielt	wird,

3.	 die	Errichtung,	Verwaltung	und	Auflösung	einer	Sozial-
einrichtung,

4.	 eine	Unterstützung,	ein	Vorschuss	und	eine	ähnliche	sozi-
ale	Zuwendung,	wobei	auf	Verlangen	des	Antragstellen-
den	nur	ein	von	diesem	bestimmtes	Mitglied	des	Richter-
rats	anstelle	des	Richterrats	mitbestimmt,

5.	 die	Bestellung	und	Abberufung	von	Vertrauens-,	Vertrags-	
und	Betriebsärzten	sowie	von	Beauftragten	für	Arbeitssi-
cherheit	und	Sonderaufgaben	im	sozialen	Bereich,	soweit	
die	Beteiligung	nicht	in	anderer	Weise	gesetzlich	geregelt	
ist,

6.	 Maßnahmen	 des	Arbeits-	 und	 Gesundheitsschutzes	 ein-
schließlich	der	Erstellung	von	Arbeitsschutzprogrammen	
sowie	Regelungen,	die	der	Verhütung	von	Dienstunfällen	
und	 Berufskrankheiten	 sowie	 dem	 Gesundheitsschutz,	
auch	mittelbar,	dienen,

7.	 die	Regelung	der	Ordnung	in	der	Dienststelle,	des	Verhal-
tens	 der	 Beschäftigten	 und	 des	 Schutzes	 vor	 sexueller	
Belästigung,
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8.	 die	Bestimmung	des	Inhalts	von	Personalfragebögen	mit	
Ausnahme	von	Fragebögen	im	Rahmen	der	Rechnungs-
prüfung	und	von	Organisationsuntersuchungen	und

9.	 die	Aufstellung	von	Grundsätzen	über	das	Vorschlagswesen.

	 (5)	Organisatorische	Maßnahmen	sind	insbesondere:

1.	 die	Festlegung	oder	Veränderung	des	Umfangs	der	auto-
matisierten	 Verarbeitung	 personenbezogener	 Daten	 der	
Richter	 für	Zwecke	der	Personalverwaltung	oder	Perso-
nalwirtschaft	 außerhalb	 von	 Besoldungs-	 und	 Versor-
gungsleistungen	sowie	von	Beihilfen,	Reisekosten-,	Tren-
nungsgeld-	und	Umzugskostenrecht,

2.	 die	Einführung	und	Anwendung	technischer	Einrichtun-
gen,	die	geeignet	sind,	das	Verhalten	oder	die	Leistung	der	
Richter	zu	überwachen,

3.	 die	Gestaltung	von	Arbeitsplätzen,

4.	 Maßnahmen	 zur	 Erhebung	 der	 Arbeitsleistung	 und	 zur	
Erleichterung	des	Arbeitsablaufs,

5.	 die	Aufstellung	und	wesentliche	Änderung	von	Plänen	zur	
Herstellung	der	Gleichberechtigung	von	Frauen	und	Män-
nern,

6.	 die	Einführung	grundlegend	neuer	Arbeitsmethoden	und	

7.	 die	Bestellung	und	Abberufung	von	Beauftragten	für	den	
Datenschutz.

	 (6)	Die	Mitbestimmung	nach	den	Absätzen	2,	3	und	5	Num-
mer	2	bis	4	und	6	erstreckt	sich	nicht	auf	Einzelfallentschei-
dungen

1.	 im	 Besoldungs-,	 Versorgungs-,	 Beihilfe-,	 Reisekosten-,	
Trennungsgeld-	und	Umzugskostenrecht,	im	Disziplinar-
recht	sowie	im	Recht	der	Heilfürsorge	oder

2.	 zur	 Umsetzung	 eines	 Reform-	 oder	 Umstrukturierungs-
konzeptes,

a)	 das	mindestens	Rahmenbedingungen	für	den	not		wen-
digen	 personellen	 Vollzug	 enthält,	 denen	 die	 nach	
Buch	stabe	b	Beteiligten	zugestimmte	haben,	und

b)	 an	dessen	Ausarbeitung	die	bei	den	für	den	personellen	
Vollzug	 zuständigen	 Dienststellen	 gebildeten	 Rich	-
terräte	 oder	 an	 ihrer	 Stelle	 die	 zuständigen	 Stufen	-
vertretungen	 oder	 von	 diesen	 bestimmte	 Mitglieder	
beteiligt	waren.

§ 16a 
Mitwirkung

	 (1)	Folgende	Maßnahmen	bedürfen	der	Mitwirkung	des	Rich-
	terrats:

1.	 die	Abordnung	eines	Richters	auf	Lebenszeit	mit	dessen	
Zustimmung,	wenn	die	Abordnung	länger	als	drei	Monate	

dauert;	ausgenommen	sind	Abordnungen,	die	in	unmittel-
barem	 zeitlichen	 Zusammenhang	 mit	 Personalentschei-
dungen	nach	§	16	Absatz	2	Satz	1	Nummer	2	stehen,

2.	 die	Versetzung	eines	Richters	auf	Lebenszeit,	wenn	nicht	
nach	§	22	der	Präsidialrat	zu	beteiligen	ist,

3.	 die	Übertragung	 eines	weiteren	Richteramtes	bei	 einem	
anderen	Gericht,

4.	 die	dauerhafte	Übertragung	von	Verwaltungsaufgaben	mit	
Ausnahme	 der	 Übertragung	 von	 Verwaltungsaufgaben	
zum	Zwecke	der	Erprobung,

5.	 die	Bestellung	des	Leiters	einer	Referendararbeitsgemein-
schaft,

6.	 die	 Geltendmachung	 von	 Ersatzansprüchen,	 wenn	 die	
Beteiligung	von	dem	betroffenen	Richter	beantragt	wird,	
wobei	 die	 Dienststelle	 auf	 das	 Antragsrecht	 rechtzeitig	
hinzuweisen	hat,

7.	 die	Anordnung	von	Organisationsuntersuchungen,

8.	 der	Abschluss	von	Budgetvereinbarungen,

9.	 die	 Auflösung,	 Einschränkung,	 Verlegung	 oder	 Zusam-
menlegung	 von	 Dienststellen	 oder	 wesentlichen	 Teilen	
von	ihnen,

10.	wesentliche	Entscheidungen	der	obersten	Dienstbehörde	
zur	 Planung	 von	 Neu-,	 Um-	 und	 Erweiterungsbauten	
sowie	zur	Anmietung	von	Diensträumen,

11.	die	Aufstellung	von	Grundsätzen	über	die	Einrichtung	von	
Heimarbeitsplätzen/Telearbeitsplätzen	oder	die	räumliche	
Auslagerung	von	Arbeit	aus	der	Dienststelle,

12.	die	Erhebung	der	Disziplinarklage,	sofern	der	Betroffene	
dies	beantragt	und

13.	Maßnahmen	 von	 ähnlichem	 Gewicht,	 wenn	 sie	 nicht	 in	
den	vorstehenden	Nummern	1	bis	12	aufgeführt	sind.

	 (2)	Absatz	1	Nummer	1	bis	3	gilt	nicht	für	Maßnahmen,	die	
die	Gerichtsleitung	oder	deren	ständige	Vertretung	betreffen.

	 (3)	 Maßnahmen	 nach	Absatz	 1	 Nummer	 7	 bis	 10	 sind	 als	
gemeinsame	Angelegenheiten	(§	20)	zu	behandeln.

§ 16b 
Beteiligungsgespräch

	 (1)	Angelegenheiten	nach	§§	16	und	16a	kann	mit	dem	Ziel	
der	Einigung	(Beteiligungsgespräch)	erörtern:

1.	 die	Dienststelle	mit	dem	bei	ihr	gebildeten	Richterrat,

2.	 die	übergeordnete	Dienststelle	mit	dem	bei	ihr	gebildeten	
Bezirksrichterrat	 oder,	 wenn	 die	 übergeordnete	 Dienst-
stelle	die	oberste	Dienstbehörde	ist,	diese	mit	dem	Haupt-
richterrat.
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	 Beteiligungsgespräche	finden	einmal	im	Vierteljahr	im	Rah-
men	 der	 Quartalsgespräche	 und	 ansonsten	 auf	 Antrag	 der	
Dienststelle	oder	des	Richterrates	anlassbezogen	statt.	In	den	
Beteiligungsgesprächen	ist	der	Richterrat	auch	über	beabsich-
tigte	Haushaltsanmeldungen	 im	Rahmen	des	Verfahrens	der	
Haushaltsaufstellung	zu	unterrichten.

	 (2)	Zu	den	Beteiligungsgesprächen	lädt	die	Dienststelle	den	
Richterrat	schriftlich	unter	Mitteilung	der	Tagesordnung	ein.	
Die	 Einladungsfrist	 beträgt	 zwei	Wochen,	 die	 zur	Vorberei-
tung	 auf	 das	 Gespräch	 erforderlichen	 Unterlagen	 sind	 dem	
Richterrat	rechtzeitig	zugänglich	zu	machen.	Bei	anlassbezo-
genen	 Beteiligungsgesprächen	 kann	 die	 Einladungsfrist	 in	
dringenden	Fällen	bis	auf	drei	Tage	abgekürzt	werden.

	 (3)	 Über	 das	 Ergebnis	 des	 Beteiligungsgesprächs	 fertigt	 die	
Dienststelle	ein	Protokoll,	das	mit	der	Gegenzeichnung	durch	
das	vorsitzende	Mitglied	des	Richterrats	wirksam	wird.	Ist	eine	
Einigung	nicht	erzielt	worden,	so	können	die	Dienststelle	und	
der	Richterrat	einvernehmlich	bestimmen,	die	Angelegenheit	in	
einem	weiteren	Beteiligungsgespräch	zu	erörtern.	Eine	noch-
malige	Vertagung	derselben	Angelegenheit	ist	unzulässig.

	 (4)	Ist	eine	Einigung	erzielt	worden,	so	gilt	im	Fall	einer	mit-
bestimmungspflichtigen	 Maßnahme	 die	 Zustimmung	 des	
Richterrats	als	erteilt	und	im	Fall	einer	mitwirkungsbedürfti-
gen	Maßnahme	diese	als	gebilligt.

	 (5)	Ist	eine	Einigung	nicht	erzielt	worden,	so	kann	der	Richter-
rat	noch	innerhalb	von	zwei	Wochen	nach	dem	Gespräch	der	
Maßnahme	schriftlich	zustimmen	oder	sie	schriftlich	billigen;	
in	dringenden	Fällen	kann	die	Dienststelle	diese	Frist	bis	auf	
drei	Tage	 abkürzen.	Wird	 auch	nach	Satz	1	keine	Einigung	
erreicht,	so	kann	bei	mitbestimmungspflichtigen	Maßnahmen	
das	Verfahren	nach	§	17	Absatz	4	bis	9	und	bei	mitwirkungs-
bedürftigen	 Maßnahmen	 das	Verfahren	 nach	 §	 19	Absatz	 2	
Satz	2	bis	4	betrieben	werden;	die	Fristen	beginnen	mit	Ablauf	
der	in	Satz	1	genannten	Frist.

	 (6)	Dienststelle	und	Richterrat	können	weitere	Einzelheiten	–	
auch	Abweichungen	von	der	Schriftform	–	in	einer	Dienstver-
einbarung	regeln.

§ 17 
Mitbestimmungsverfahren

	 (1)	Soweit	eine	Maßnahme	der	Mitbestimmung	des	Richter-
rats	unterliegt,	bedarf	sie	seiner	Zustimmung.

	 (2)	 Ist	eine	mitbestimmungsbedürftige	Maßnahme	nicht	be	-
reits	in	einem	Beteiligungsgespräch	nach	§	16b	erörtert	wor-
den,	 so	unterrichtet	die	Dienststelle	den	Richterrat	über	die	
beabsichtigte	Maßnahme	und	beantragt	die	Zustimmung.	Der	
Richterrat	kann	verlangen,	dass	die	Dienststelle	die	beabsich-
tigte	Maßnahme	begründet.	Der	Richterrat	hat	über	die	bean-
tragte	Zustimmung	zu	beschließen	und	den	Beschluss	inner-
halb	von	zwei	Wochen	mitzuteilen.	In	dringenden	Fällen	kann	
die	Dienststelle	die	Frist	auf	eine	Woche	abkürzen.	Die	Frist	
beginnt	in	dem	Zeitpunkt,	in	dem	der	Antrag	dem	vorsitzen-
den	Mitglied	des	Richterrates	zugeht.	Die	Zustimmung	gilt	als	
erteilt,	wenn	der	Richterrat	sie	nicht	innerhalb	der	genannten	

Frist	unter	Angabe	der	Gründe	schriftlich	verweigert.	Soweit	
der	 Richterrat	 dabei	 Beschwerden	 oder	 Behauptungen	 tat-
sächlicher	Art	 vorträgt,	 die	 für	 den	 Richter	 ungünstig	 sind	
oder	ihm	nachteilig	werden	können,	hat	die	Dienststelle	die-
sem	 Gelegenheit	 zur	 Äußerung	 zu	 geben;	 die	 Äußerungen	
sind	aktenkundig	zu	machen.

	 (3)	 Der	 Richterrat	 kann	 eine	 Maßnahme,	 die	 seiner	 Mitbe-
stimmung	unterliegt,	schriftlich	bei	der	Dienststelle	beantra-
gen.	 Das	 gilt	 nicht	 bei	 einer	 Maßnahme,	 die	 nur	 einzelne	
Richter	betrifft	und	keine	Auswirkungen	auf	die	Belange	der	
Gesamtheit	der	in	der	Dienststelle	beschäftigten	Richter	hat,	
wenn	die	Betroffenen	selbst	klagebefugt	sind.	Die	Dienststel-
le	teilt	dem	Richterrat	innerhalb	von	zwei	Wochen	schriftlich	
mit,	ob	sie	dem	Antrag	entsprechen	will.	Sie	führt	die	bean-
tragte	Maßnahme	in	angemessener	Frist	durch,	wenn	sie	nicht	
innerhalb	der	in	Satz	3	genannten	Frist	schriftlich	unter	Anga-
be	von	Gründen	dem	Richterrat	ihre	Ablehnung	mitgeteilt	hat.	
Satz	4	gilt	nicht,	wenn	der	Durchführung	Rechtsvorschriften,	
insbesondere	das	Haushaltsrecht,	entgegenstehen.

	 (4)	Einigen	sich	die	Dienststelle	und	der	Richterrat	nicht,	so	
kann	jede	Seite	die	Angelegenheit	innerhalb	von	zwei	Wochen	
auf	dem	Dienstweg	der	übergeordneten	Dienststelle	vorlegen,	
bei	 der	 ein	 Bezirksrichterrat	 oder,	 wenn	 diese	 die	 oberste	
Dienstbehörde	ist,	der	Hauptrichterrat	gebildet	wurde.	In	den	
Fällen	des	Absatzes	3	verhandelt	die	übergeordnete	Dienst-
stelle	mit	der	bei	ihr	gebildeten	Stufenvertretung	und	nimmt	
innerhalb	eines	Monats	dieser	gegenüber	zu	dem	Antrag	des	
Richterrats	schriftlich	Stellung.	In	den	anderen	Fällen	betei-
ligt	 die	 übergeordnete	 Dienststelle	 umgehend	 die	 bei	 ihr	
gebildete	Stufenvertretung.	Absatz	2	Satz	3	bis	6	gilt	entspre-
chend.

	 (5)	 Ist	 bei	 einer	 Dienststelle	 neben	 dem	 Richterrat,	 mit	 dem	
eine	 Einigung	 nicht	 zustande	 kam	 oder	 dessen	 Antrag	 auf	
Durchführung	einer	zustimmungspflichtigen	Maßnahme	abge-
lehnt	 wurde,	 ein	 Bezirksrichterrat	 gebildet	 worden,	 so	 wird	
dieser	beteiligt.	Für	das	Verfahren	gilt	Absatz	4	entsprechend.

	 (6)	Einigen	sich	ein	oberes	Landesgericht	und	der	dort	gebil-
dete	Bezirksrichterrat	nicht,	so	kann	jede	Seite	die	Angelegen-
heit	innerhalb	von	zwei	Wochen	nach	Zugang	der	ablehnen-
den	Stellungnahme	oder	nach	Ablauf	der	in	Absatz	4	Satz	2	
genannten	 Frist	 der	 obersten	 Dienstbehörde	 vorlegen.	 Die	
oberste	Dienstbehörde	hat	 den	Hauptrichterrat	 unverzüglich	
zu	unterrichten.	Für	das	weitere	Verfahren	gilt	Absatz	4	Satz	2	
bis	4	entsprechend.

	 (7)	 Einigen	 sich	 die	 oberste	 Dienstbehörde	 und	 der	 bei	 ihr	
gebildete	Hauptrichterrat	nicht,	so	kann	jede	Seite	innerhalb	
von	zwei	Wochen	nach	Zugang	der	ablehnenden	Stellungnah-
me	oder	nach	Ablauf	der	in	Absatz	4	Satz	2	genannten	Frist	
die	Einigungsstelle	(§	18)	anrufen.	In	den	anderen	Fällen	ent-
scheidet	die	oberste	Dienstbehörde	endgültig.

	 (8)	Die	in	den	Absätzen	1	bis	7	genannten	Fristen	können	im	
Einzelfall	in	beiderseitigem	Einvernehmen	zwischen	der	Dienst-
stelle	und	der	jeweiligen	Richtervertretung	verlängert	werden.	
Durch	 Dienstvereinbarung	 können	 andere	 Fristen	 sowie	 eine	
Abweichung	von	der	Schriftform	vorgesehen	werden.
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	 (9)	 Der	 Leiter	 der	 Dienststelle	 kann	 Maßnahmen,	 die	 der	
Natur	der	Sache	nach	keinen	Aufschub	dulden,	bis	zur	endgül-
tigen	Entscheidung	vorläufig	regeln.	Die	vorläufige	Regelung	
ist	 als	 solche	 zu	 kennzeichnen	 und	 von	 der	 Dienststelle	 zu	
begründen.

§ 18 
Einigungsstelle

	 (1)	 Bei	 der	 obersten	 Dienstbehörde	 wird	 für	 die	 Dauer	 der	
Amtszeit	der	Richtervertretungen	eine	Einigungsstelle	gebil-
det.	Sie	besteht	aus	einem	unparteiischen	vorsitzenden	Mit-
glied	und	vier	weiteren	Mitgliedern.	Zwei	der	weiteren	Mit-
glieder	bestellt	die	oberste	Dienstbehörde.	Ferner	bestellen	je	
zwei	weitere	Mitglieder,	die	Richter	sein	müssen,

1.	 der	Hauptrichterrat	für	die	Mitwirkung	der	Einigungsstel-
le	in	den	Fällen	des	§	17	Absatz	7	und

2.	 der	Präsidialrat	für	die	Mitwirkung	in	den	Fällen	des	§	28a	
Absatz	2.

	 (2)	Einigen	sich	die	oberste	Dienstbehörde	und	die	beteiligten	
Richtervertretungen	nicht	innerhalb	von	zwei	Monaten	nach	
Beginn	der	Amtszeit	 auf	 ein	vorsitzendes	Mitglied,	 so	wird	
dieses	von	der	Präsidentin	oder	dem	Präsidenten	des	Landes-
verfassungsgerichts	 bestellt.	 Ist	 die	 zur	 Bestellung	berufene	
Person	 zugleich	 Mitglied	 des	 Präsidialrates,	 so	 obliegt	 die	
Bestellung	 des	 vorsitzenden	 Mitglieds	 der	 Präsidentin	 oder	
dem	Präsidenten	des	Landtages	Mecklenburg-Vorpommern.

	 (3)	Für	jedes	Mitglied	der	Einigungsstelle	ist	ein	stellvertre-
tendes	Mitglied	zu	bestellen.

	 (4)	Die	Mitglieder	der	Einigungsstelle	üben	ihr	Amt	unabhän-
gig	und	frei	von	Weisungen	aus.	§	11	Absatz	3	und	§	13	gelten	
entsprechend.

§ 18a 
Entscheidungen der Einigungsstelle 

im Mitbestimmungsverfahren

	 (1)	Folgt	die	Einigungsstelle	nicht	dem	Antrag	der	obersten	
Dienstbehörde,	so	spricht	sie	in	den	Fällen	des	§	16	Absatz	2,	3	
und	 5	 eine	 Empfehlung	 an	 die	 oberste	 Dienstbehörde	 aus.	
Diese	entscheidet	sodann	endgültig.

	 (2)	In	den	Fällen	des	§	16	Absatz	4	bindet	die	Entscheidung	
der	Einigungsstelle	die	Beteiligten.	An	die	Stelle	der	Entschei-
dung	tritt	jedoch	eine	Empfehlung	der	Einigungsstelle	an	die	
oberste	Dienstbehörde,	wenn	von	einem	Beschluss	der	Lan-
desregierung	abgewichen	werden	soll	oder	die	Entscheidung	
durch	die	Landesregierung	oder	geschäftsübergreifend	durch	
den	Ministerpräsidenten	zu	treffen	ist.

	 (3)	Die	oberste	Dienstbehörde	kann	bei	 einer	Entscheidung	
nach	Absatz	 2	Satz	 1,	 die	wegen	 ihrer	Auswirkung	 auf	 das	
Gemeinwesen	 die	 Regierungsgewalt	 wesentlich	 berührt,	
innerhalb	eines	Monats	nach	Zustellung	der	Entscheidung	der	
Einigungsstelle	die	endgültige	Entscheidung	der	Landesregie-
rung	beantragen.

	 (4)	Weicht	die	endgültige	Entscheidung	der	obersten	Dienst-
behörde	 oder	 der	 Landesregierung	 von	 einer	 Entscheidung	
oder	Empfehlung	der	Einigungsstelle	ab,	so	ist	dies	dem	betei-
ligten	 Richterrat	 und	 der	 Einigungsstelle	 bekannt	 zu	 geben	
und	diesen	gegenüber	schriftlich	zu	begründen.

§ 19 
Mitwirkungsverfahren

	 (1)	Soweit	der	Richterrat	an	Entscheidungen	mitwirkt	und	die	
beteiligungsbedürftige	Maßnahme	nicht	nach	§	16b	in	einem	
Beteiligungsgespräch	erörtert	worden	ist,	so	ist	dem	Richter-
rat	 vor	 Durchführung	 der	 Maßnahme	 Gelegenheit	 zur	 Stel-
lungnahme	zu	geben.	Der	Richterrat	kann	verlangen,	dass	die	
Dienststelle	die	beabsichtigte	Maßnahme	schriftlich	begrün-
det	oder	mit	ihm	erörtert.	Die	Entscheidung	über	die	Billigung	
der	Maßnahme	ist	der	Dienststelle	innerhalb	von	zwei	Wochen	
mitzuteilen.	In	dringenden	Fällen	kann	die	Dienststelle	diese	
Frist	bis	auf	eine	Woche	abkürzen.	Die	Frist	beginnt	mit	dem	
Zeitpunkt,	in	dem	der	Antrag	dem	vorsitzenden	Mitglied	des	
Richterrats	 zugeht.	 Die	 beabsichtigte	 Maßnahme	 gilt	 als	
gebilligt,	 wenn	 der	 Richterrat	 sich	 nicht	 innerhalb	 der	 Frist	
schriftlich	unter	Angabe	von	Gründen	äußert.

	 (2)	Entspricht	die	Dienststelle	den	Einwendungen	des	Richter-
rats	nicht	oder	nicht	in	vollem	Umfang,	so	teilt	sie	ihm	ihre	
Entscheidung	unter	Angabe	von	Gründen	schriftlich	mit.	Der	
Richterrat	kann	innerhalb	von	zwei	Wochen	nach	Zugang	der	
Mitteilung	die	Entscheidung	der	übergeordneten	Dienststelle	
beantragen.	 Diese	 entscheidet	 nach	 Verhandlung	 mit	 dem	
Bezirksrichterrat	 oder,	 wenn	 übergeordnete	 Dienstelle	 die	
oberste	Dienstbehörde	ist,	mit	dem	Hauptrichterrat.	Absatz	1	
Satz	3	bis	6	gilt	entsprechend.

	 (3)	Der	Richterrat	kann	eine	Maßnahme,	die	 seiner	Beteili-
gung	nach	Absatz	1	unterliegt,	schriftlich	bei	der	Dienststelle	
beantragen.	Das	gilt	nicht	bei	einer	Maßnahme,	die	nur	einzel-
ne	Richter	betrifft	und	keine	Auswirkungen	auf	die	Belange	
der	Gesamtheit	der	in	der	Dienststelle	beschäftigten	Richter	
hat,	wenn	die	Betroffenen	selbst	klagebefugt	sind.	Die	Dienst-
stelle	gibt	dem	Richterrat	innerhalb	von	zwei	Wochen	schrift-
lich	bekannt,	ob	sie	dem	Antrag	entsprechen	will.	Sie	führt	die	
beantragte	Maßnahme	in	angemessener	Frist	durch,	wenn	sie	
dem	Richterrat	nicht	innerhalb	der	in	Satz	3	genannten	Frist	
schriftlich	unter	Angabe	von	Gründen	ihre	Ablehnung	mitge-
teilt	hat.	Dienststelle	und	Richterrat	können	im	Einzelfall	die	
Verlängerung	der	in	Satz	3	genannten	Frist	vereinbaren.	Satz	4	
ist	 nicht	 anzuwenden,	 wenn	 der	 Durchführung	 Rechtsvor-
schriften,	insbesondere	des	Haushaltsrechts,	entgegenstehen.

	 (4)	§	17	Absatz	8	und	9	gilt	entsprechend.

§ 20 
Gemeinsame Aufgaben 

von Richterrat und Personalrat

	 In	Angelegenheiten,	die	Richter	und	die	sonstigen	Beschäftig-
ten	eines	Gerichts	 in	gleicher	Weise	betreffen	 (gemeinsame	
Angelegenheiten),	 ist	 statt	des	Richterrats	der	um	entsandte	
Mitglieder	 des	 Richterrats	 erweiterte	 Personalrat	 zu	 beteili-
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gen.	Dabei	entsendet	der	Richterrat	ein	Mitglied	in	einen	Per-
sonalrat,	der	aus	nicht	mehr	als	drei	Mitgliedern	besteht,	im	
Übrigen	zwei	Mitglieder,	soweit	der	Richterrat	aus	drei	oder	
mehr	Mitgliedern	besteht.“

6.	 §	22	wird	wie	folgt	gefasst:

„§ 22 
Aufgaben und Zuständigkeit der Präsidialräte

	 (1)	Der	Präsidialrat	ist	zu	beteiligen

1.	 bei	 der	 Übertragung	 eines	 Richteramtes	 mit	 höherem	
Endgrundgrundgehalt	als	dem	eines	Einstiegsamtes,	

2.	 bei	der	Entscheidung

a)	 über	 die	 Übernahme	 eines	 Richters	 auf	 Probe	 oder	
kraft	Auftrags	in	das	Richterverhältnis	auf	Lebens		zeit,

b)	 nach	Buchstabe	a	über	die	Übertragung	eines	Rich	-
teramts	bei	 einem	bestimmten	Gericht,	wenn	keine	
Ausschreibung	erfolgt	ist,

3.	 vor	 der	 Entlassung	 eines	 Richters	 auf	 Probe	 oder	 kraft	
Auftrags	(§§	22	und	23	Deutsches	Richtergesetz),

4.	 im	Falle	der	Veränderung	der	Gerichtsorganisation	(§	32	
Deutsches	Richtergesetz)	vor	der	Übertragung	eines	ande-
ren	Richteramtes	und	vor	der	Amtsenthebung	eines	Rich-
ters	und

5.	 vor	 der	Abordnung	 eines	 Richters	 auf	 Lebenszeit	 ohne	
seine	Zustimmung.

	 (2)	Der	Präsidialrat	ist	auf	sein	Verlangen	fortlaufend	über	die	
Bewerberlage	 hinsichtlich	 der	 Richter	 auf	 Probe	 und	 kraft	
Auftrags	 zu	 unterrichten.	 Bei	 den	 Bewerbungsgesprächen	
darf	ein	von	den	Präsidenten,	den	ständigen	Mitgliedern	sowie	
sämtlichen	nichtständigen	Mitgliedern	des	Präsidialrates	be	-
stelltes	Mitglied	anwesend	sein.	Die	Einzelheiten	können	in	
einer	Dienstvereinbarung	geregelt	werden.

	 (3)	Zuständig	ist	in	den	Fällen	des	Absatzes	1	Nummer	1	und	2	
der	 Präsidialrat	 der	 Gerichtsbarkeit,	 in	 der	 der	 Richter	 ver-
wendet	werden	soll,	in	den	Fällen	des	Absatzes	1	Nummer	3	
bis	5	der	Präsidialrat	der	Gerichtsbarkeit,	bei	der	der	Richter	
verwendet	wird.“

7.	 In	§	24	Absatz	1	Satz	2	wird	die	Angabe	„§	18	Abs.	2“	durch	
die	Angabe	„§	15d	Absatz	3“	ersetzt.

8.	 §	28	wird	wie	folgt	gefasst:

„§ 28 
Beteiligungsverfahren

	 (1)	Ist	der	Präsidialrat	zu	beteiligen,	so	beantragt	die	oberste	
Dienstbehörde	 seine	Stellungnahme.	Die	Frist	 zur	Stellung-
nahme	beträgt	einen	Monat.	Die	Frist	beginnt	mit	dem	Tag	des	
Eingangs	des	Antrags	bei	dem	vorsitzenden	Mitglied	des	Prä-
sidialrates.	Äußert	sich	der	Präsidialrat	nicht	innerhalb	dieser	
Frist,	so	gilt	die	beabsichtigte	Maßnahme	als	gebilligt.

	 (2)	In	den	Fällen	des	§	22	Absatz	1	Nummer	1	und	2	teilt	die	
oberste	Dienstbehörde	die	Namen	aller	Bewerber	oder	aller	in	
Betracht	kommenden	Richter	mit	und	bezeichnet	die	Person,	
die	 ernannt	 werden	 soll.	 Liegt	 ein	 Besetzungsbericht	 eines	
Gerichts	vor,	so	teilt	die	oberste	Dienstbehörde	die	Reihenfol-
ge	 der	 vorgeschlagenen	 Bewerber	 mit.	 Sie	 fügt	 die	 Bewer-
bungsunterlagen,	 die	 Personal-	 und	 Befähigungsnachweise	
aller	Bewerber	und	den	von	der	obersten	Dienstbehörde	gefer-
tigten	Auswahlvermerk	bei.

	 (3)	Der	Präsidialrat	gibt	eine	schriftlich	begründete	Stellung-
nahme	über	die	persönliche	und	fachliche	Eignung	der	Bewer-
ber	ab,	den	die	oberste	Dienstbehörde	ernennen	will.	Er	kann	
auch	zu	anderen	Bewerbern	Stellung	nehmen	und	im	Rahmen	
der	Bewerbungen	Gegenvorschläge	machen.

	 (4)	 Personalakten	 dürfen	 dem	 Präsidialrat	 nur	 mit	 Zustim-
mung	der	betroffenen	Person	vorgelegt	werden.“

9.	 Nach	§	28	wird	folgender	§	28a	eingefügt:

„§ 28a 
Verfahren bei abweichender 

Stellungnahme des Präsidialrates

	 (1)	 Spricht	 sich	 der	 Präsidialrat	 in	 seiner	 Stellungnahme	 in	
den	 Beteiligungsfällen	 des	 §	 22	Absatz	 1	 Nummer	 1	 oder	
Nummer	2	gegen	die	fachliche	oder	persönliche	Eignung	der	
vorgeschlagenen	 Person	 oder	 in	 den	 Beteiligungsfällen	 des		
§	22	Absatz	1	Nummer	3,	4	oder	Nummer	5	gegen	die	beab-
sichtigte	Maßnahme	aus	oder	macht	er	einen	Gegenvorschlag,	
so	 ist	die	Angelegenheit	 zwischen	dem	Präsidialrat	und	der	
Leitung	 der	 obersten	 Dienstbehörde	 oder	 deren	 Vertretung	
mündlich	zu	erörtern.

	 (2)	Führt	die	Erörterung	nicht	zu	einer	Einigung,	so	kann	die	
oberste	 Dienstbehörde	 oder	 der	 Präsidialrat	 im	 Falle	 eines	
Gegenvorschlags	die	Einigungsstelle	(§	18)	anrufen.	Dabei	ist	
auch	die	Stellungnahme	des	Präsidialrats	vorzulegen.

	 (3)	Wird	unter	Vermittlung	der	Einigungsstelle	eine	Einigung	
nicht	 erzielt,	 so	 entscheidet	 die	 Einigungsstelle	 durch	 Be	-
schluss

1.	 in	den	Fällen	des	§	22	Absatz	1	Nummer	1	oder	Nummer	2,	
ob	sie	die	vorgeschlagene	Person	für	geeignet	hält,

2.	 in	 den	 Fällen	 des	 §	 22	Absatz	 1	 Nummer	 4,	 ob	 sie	 die	
beabsichtigte	oder	eine	andere	Maßnahme	für	gerechtfer-
tigt	hält	und

3.	 in	den	Fällen	des	§	22	Absatz	1	Nummer	3	oder	Nummer	5,	
ob	sie	die	Entlassung	oder	Abordnung	für	gerechtfertigt	hält.

	 (4)	Hat	der	Präsidialrat	in	einer	Stellungnahme	einen	anderen	
Bewerber	für	besser	geeignet	bezeichnet,	so	beschränkt	sich	
die	Tätigkeit	der	Einigungsstelle	auf	die	Vermittlung.

	 (5)	Ist	der	Ministerpräsident	für	die	Maßnahme	zuständig,	so	
legt	 ihm	die	oberste	Dienstbehörde	zugleich	mit	 ihrem	Vor-
schlag	auch	den	Beschluss	der	Einigungsstelle	vor.“
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10.	In	 §	 31	 Satz	 2	 werden	 die	Wörter	 „Landgericht	 Schwerin“	
durch	 die	Wörter	 „Verwaltungsgericht	 Greifswald“	 und	 das	
Wort	„Oberlandesgericht“	durch	das	Wort	„Oberverwaltungs-
gericht“	ersetzt.

11.	§	36a	Absatz	1	und	2	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „(1)	Der	Vorsitzende	und	der	ständige	Beisitzer	müssen	dem	
Verwaltungsgericht	Greifswald	angehören.

	 (2)	 Das	 Präsidium	 des	 Verwaltungsgerichts	 Greifswald	 be	-
stimmt	den	Vorsitzenden	und	die	ständigen	Beisitzer	für	die	
einzelnen	Amtsperioden	(§	35	Absatz	2).“

12.	§	36d	Absatz	1	Satz	2	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „In	§	36a	Absatz	4	tritt	an	die	Stelle	des	Präsidiums	des	Ver-
waltungsgerichts	Greifswald	das	Präsidium	des	Oberverwal-
tungsgerichts.“

13.	Dem	§	39	wird	folgender	Absatz	4	angefügt:

	 „(4)	Die	Fristen	des	§	17	Absatz	1	Nummer	2	und	3	des	Lan-
desdisziplinargesetzes	 beginnen	 auch	 mit	 der	 Erhebung	 der	
Disziplinarklage	neu	zu	laufen.“

14.	Dem	§	54	werden	folgende	Absätze	4	bis	6	angefügt:

	 „(4)	Für	die	Aufgaben,	Rechtstellung	und	Zuständigkeit	der	
Staatsanwaltsräte	gelten	die	Regelungen	des	§	1	Absatz	2	bis	
4	und	die	§§	12,	13,	15,	15g,	16,	16a	und	22	entsprechend.

	 (5)	Ergänzend	zu	§	16	unterliegen	der	Mitbestimmung

1.	 die	Versetzung	zu	einer	anderen	Dienststelle,	die	Umsetzung	
innerhalb	der	Dienststelle,	mit	der	ein	Wechsel	des	Dienstor-
tes	verbunden	ist,	die	Umsetzung	innerhalb	der	Dienststelle,	
wenn	 dadurch	 die	 Möglichkeit	 einer	 Beförderung	 oder	
Höhergruppierung	eröffnet	oder	ausgeschlossen	wird,

2.	 die	Abordnung	eines	Staatsanwalts	ohne	dessen	Zustim-
mung	für	die	Dauer	von	mehr	als	drei	Monaten,

3.	 Regelungen	zum	Beginn	und	Ende	der	täglichen	Arbeits-
zeit	sowie	zur	Verteilung	der	Arbeitszeit	auf	die	einzelnen	
Wochentage,	die	Einführung,	Ausgestaltung	und	Aufhe-
bung	der	gleitenden	Arbeitszeit,

4.	 die	Anordnung	von	Überstunden	oder	Mehrarbeit,	soweit	
sie	 vorauszusehen	 oder	 nicht	 durch	 Erfordernisse	 des	
Betriebsablaufs	oder	der	öffentlichen	Sicherheit	und	Ord-
nung	bedingt	sind	und

5.	 die	Festlegung	von	Methoden	der	Arbeitsüberwachung.

	 (6)	Ergänzend	zu	§	16a	Absatz	1	unterliegen	der	Mitwirkung

1.	 die	 Versetzung	 eines	 Staatsanwalts	 in	 den	 vorzeitigen	
Ruhestand,	wenn	der	Staatsanwalt	dies	beantragt	und

2.	 die	Aufstellung	des	Geschäftsverteilungsplanes	einschließ-
lich	der	Eil-	und	Bereitschaftspläne	für	die	Staatsanwälte.“

15.	Nach	§	55	werden	die	folgenden	§§	55a	und	55b	eingefügt:

„§ 55a 
Beteiligungsverfahren und Rechtsweg

	 (1)	Für	die	Beteiligung	in	Angelegenheiten	der	Staatsanwälte	
gelten	die	Regelungen	der	§§	16b	bis	19	entsprechend.

	 (2)	 Für	 die	 Beteiligung	 in	Angelegenheiten	 des	 erweiterten	
Hauptstaatsanwaltsrates	gelten	die	Regelungen	der	§§	28	bis	30	
entsprechend.

	 (3)	Für	Rechtsstreitigkeiten	aus	der	Bildung	und	Tätigkeit	der	
Staatsanwaltsvertretungen	gilt	die	Regelung	des	§	14	entspre-
chend.

§ 55b 
Beteiligung in gemeinsamen Angelegenheiten

	 Für	die	Beteiligung	in	Angelegenheiten	der	Staatsanwälte	und	
der	sonstigen	Beschäftigten	einer	Dienststelle	gilt	die	Rege-
lung	des	§	20	entsprechend.“

16.	§	59	wird	folgender	Absatz	2	angefügt:

	 „(2)	Die	Fristen	des	§	17	Absatz	1	Nummer	2	und	3	des	Lan-
desdisziplinargesetzes	 beginnen	 auch	 mit	 der	 Erhebung	 der	
Disziplinarklage	neu	zu	laufen.“

17.	§	61	wird	wie	folgt	gefasst:

„§ 61 
Übergangsvorschrift

	 Die	im	Zeitpunkt	des	Inkrafttretens	des	Gesetzes	vom	19.	August	
2016	(GVOBl.	M-V	S.	714)	gewählten	Richter-	und	Staatsan-
waltsvertretungen	bleiben	für	die	bis	zum	30.	November	2019	
laufende	Amtsperiode	im	Amt.“

Artikel 2 
Inkrafttreten

Dieses	 Gesetz	 tritt	 vorbehaltlich	 des	 Satzes	 2	 am	Tag	 nach	 der	
Verkündung	in	Kraft.	Artikel	1	Nummer	5,	§	15b	Absatz	1	Num-
mer	2	und	Absatz	4	tritt	am	1.	Dezember	2019	in	Kraft.

Das	vorstehende	Gesetz	wird	hiermit	ausgefertigt.	Es	ist	im	Gesetz-	und		
Verordnungsblatt	für	Mecklenburg-Vorpommern	zu	verkünden.

Schwerin,	den	19.	August	2016

 Der Ministerpräsident Die Justizministerin 
 Erwin Sellering Uta-Maria Kuder
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Artikel 1 
Änderung der Gesundheitswesenkostenverordnung

Die	Anlage	zu	§	1	(Gebührenverzeichnis)	der	Gesundheitswesen-
kostenverordnung	vom	26.	April	2016	(GVOBl.	M-V	S.	230)	wird	
wie	folgt	geändert:

1.	 Die	Tarifstelle	2	wird	wie	folgt	gefasst:

Erste Verordnung zur Änderung der Gesundheitswesenkostenverordnung*

Vom 10. August 2016

Aufgrund	des	§	2	Absatz	1	und	2	des	Landesverwaltungskostengesetzes	vom	4.	Oktober	1991	(GVOBl.	M-V	S.	366),	das	zuletzt	durch	
Artikel	2	des	Gesetzes	vom	2.	Dezember	2009	(GVOBl.	M-V	S.	666,	671)	geändert	worden	ist,	verordnet	das	Ministerium	für	Arbeit,	
Gleichstellung	und	Soziales	im	Einvernehmen	mit	dem	Ministerium	für	Inneres	und	Sport	und	dem	Finanzministerium:

_____	
*	 Ändert	VO	vom	26.	April	2016;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.	Nr.	2013	-	1	-	150

„2 Krankenhaushygiene

2.1 Erteilung	oder	Änderung	einer	Konzession	 nach	Tarifstelle	10.1

2.2 Krankenhaushygienische	Beratungen	und	Überwachungen

2.2.1 Überwachung	von	Krankenhäusern	oder	Vorsorge-	und	Rehabilitationseinrich-
tungen	in	hygienischer	Hinsicht,	einschließlich	Beratung	und	Begehung	bei		
Neu-	und	Umbauten.	Für	die	hierfür	erforderlichen	Untersuchungen	werden	
daneben	Gebühren	nach	den	Tarifstellen	2.3	bis	2.7	erhoben.	

nach	Tarifstelle	10.1

2.3 Krankenhaushygienische	Untersuchungen	im	Rahmen	der	Überwachung.	Die	
Gebühr	umfasst,	wenn	nicht	anders	bestimmt	ist,	die	Messung	oder	Probenahme	
vor	Ort,	die	Auswertung	der	Messung,	die	Laboruntersuchung,	die	Befund-
erstellung,	die	Befundbewertung	und	die	Erläuterungen	zum	Befund.

2.3.1 Physikalische	Untersuchungen	

2.3.1.1 Partikelzählung,	je	Einzelmessung 10

2.3.1.2 Strömungsrichtung,	Druckgefälle	und	Strömungsverläufe,	
je	Messstelle	oder	Raum

8

2.3.1.3 Luftgeschwindigkeit,	je	Messstelle 8

2.3.1.4 relative	Luftfeuchte	und	Temperatur,	je	Messstelle	 8

2.3.2 Mikrobiologische	Untersuchungen

2.3.2.1 Luftkeimzahl	mittels	Impaktions-	oder	Filtrationsverfahren,	je	Messstelle 15

2.3.2.2 Luftkeimzahl	mittels	Sedimentationsplatten,	je	Platte 10

2.4 Überprüfung	von	Reinigungs-	und	Desinfektionsgeräten	(nachfolgend	RDG	
genannt)	sowie	Taktbandanlagen	mittels	Prüfkörpern	und	Messungen

2.4.1 Überprüfung	von	RDG	für	Instrumente,	Anästhesiematerial,	OP-Schuhe,	
Geschirr,	je	Programm	(auch	MTGSM,	EGSM)
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2.4.1.1 1	bis	2	Programme 93	bis	130

2.4.1.2 3	bis	5	Programme 75	bis	115

2.4.1.3 6	und	mehr	Programme 62	bis	110

2.4.2 Überprüfung	von	RDG	für	Wäsche

2.4.2.1 je	Programm 93	bis	130

2.4.2.2 Gebühr	für	jeden	weiteren	Testkeim 25	bis	60

2.4.3 Prüfung	von	Temperaturverläufen	mittels	Thermologger

2.4.3.1 je	Programm 34

2.4.4 Prüfung	der	Reinigungsleistung	mit	Prüfanschmutzungen

2.4.4.1 je	Programm 31

2.5 Überprüfung	von	Desinfektionsmittel-Dosiergeräten

2.5.1 volumetrisch 22

2.6 Mikrobiologische	Untersuchung	von	Flüssigkeiten	zur	medizinischen	Anwen-
dung	am	Patienten	sowie	von	festen	Produkten	und	medizinischen	Gasen

2.6.1 Keimzahl	aller	aeroben	Keime	in	Flüssigkeiten	(zum	Beispiel	Inhalationsflüssig-
keit,	Befeuchterwasser,	letztes	Spülwasser,	Desinfektionsmittellösung,		
Dialyseflüssigkeit	und	Durchspülflüssigkeit	von	Endoskopen)

2.6.1.1 Bakterien,	Hefen	und	Schimmelpilze	(Oberflächenkultur,	Plattengussverfahren,	
Verdünnungsreihe)

20

2.6.1.2 Membranfiltrationsverfahren	zur	Auszählung	von	Bakterien,	Hefen	und		
Schimmelpilzen,	je	Filter

22

2.6.1.3 Prüfung	auf	Endotoxinfreiheit 75	bis	90

2.6.2 Keimzahl	aller	aeroben	Keime	an	und	in	pastösen	oder	festen	Produkten,		
einschließlich	Probenvorbereitung

2.6.2.1 Bakterien,	Hefen	und	Schimmelpilze	(Oberflächenkultur,	Plattengussverfahren	
oder	Verdünnungsreihe)

22

2.6.2.2 Membranfiltrationsverfahren	zur	Auszählung	von	Bakterien,	Hefen	und		
Schimmelpilzen,	je	Filter

22

2.6.3 Selektiver	quantitativer	und	qualitativer	Nachweis	von	ausgewählten	Keimen

2.6.3.1 qualitativ	auf	Abwesenheit	von	aeroben	und	fakultativ	anaeroben	Keimen		
(zum	Beispiel	Pseudomonas	aeruginosa,	Staphylococcus	aureus,	Candida		
albicans,	Enterobakterien	und	anderen	gramnegativen	Bakterien),	je	Keim

20

2.6.3.2 qualitativ	auf	Abwesenheit	von	anaeroben	Keimen	
(zum	Beispiel	Clostridien),	je	Keim

32
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2.	 Bei	den	Tarifstellen	3.2.1	bis	3.2.3	wird	 jeweils	die	Angabe	
„10	0000“	durch	die	Angabe	„100	000“	ersetzt.

3.	 Die	Tarifstellen	4.1.6	und	4.1.7	werden	wie	folgt	gefasst:

2.6.3.3 quantitative	Bestimmung	von	aeroben	und	fakultativ	anaeroben	Keimen		
(zum	Beispiel	Pseudomonas	aeruginosa,	Staphylococcus	aureus,	Candida		
albicans,	Enterobakterien	und	anderen	gramnegativen	Bakterien),	je	Keim

22

2.6.3.4 quantitative	Bestimmung	von	anaeroben	Keimen	(zum	Beispiel	Clostridium	
perfringens),	je	Keim

35

2.6.4 mikrobiologische	Untersuchung	von	Gasen,	je	Messung 43

2.7 Mikrobiologische	Umgebungsuntersuchungen	(patientennah	und	-fern)		
zur	Aufdeckung	von	Übertragungswegen,	Infektketten	und	Ausbrüchen	von	
nosokomialen	Infektionen	sowie	zur	Ermittlung	von	Keimträgern

2.7.1 Abstrichuntersuchungen,	zum	Beispiel	von	Patienten,	Personal,	Geräten,	Instru-
menten,	Flächen	

2.7.1.1 bis	4	Abstrichuntersuchungen,	je	Probe 15

2.7.1.2 5	bis	10	Abstrichuntersuchungen,	je	Probe 14

2.7.1.3 11	bis	15	Abstrichuntersuchungen,	je	Probe 13

2.7.1.4 mehr	als	15	Abstrichuntersuchungen,	je	Probe 12

2.7.2 Keimzahlbestimmungen	(quantitativer	Nachweis)	durch	Abdruckuntersuchungen,	
zum	Beispiel	von	Flächen,	Textilien,	Händen

2.7.2.1 bis	4	Abdruckuntersuchungen,	je	Probe 14

2.7.2.2 5	bis	10	Abdruckuntersuchungen,	je	Probe 12

2.7.2.3 11	bis	15	Abdruckuntersuchungen,	je	Probe 11

2.7.2.4 mehr	als	15	Abdruckuntersuchungen,	je	Probe 10

2.7.3 Erregerdifferenzierung	und	-identifizierung	auf	und	in	Kulturen,		
Resistenzprüfungen

2.7.3.1 ein	Keim,	je	Agarmedium 19

2.7.3.2 mehrere	Keimarten,	je	Agarmedium,	je	Keim 22

2.7.3.3 in	flüssigen	Medien,	je	Keim	 22

2.7.3.4 Resistenzprüfung,	je	Keim	(mehr	als	8	Antibiotika) 38

2.7.3.5 Resistenzprüfung,	je	Keim	(zum	Beispiel	MRSA) 10“
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„4.1.6 Chemische	Untersuchung	auf	ausgewählte	Parameter	der	Anlagen	2	und	3		
(Färbung	436	nm,	Trübung	quantitativ,	Geruch,	elektrische	Leitfähigkeit,	TOC,	
Ammonium,	Nitrit,	Nitrat,	Eisen,	Mangan,	Chlorid,	Sulfat,	Calcium,	Magnesium,	
Kalium,	Natrium,	Uran,	Säurekapazität,	Härten)

95

4.1.7 Chemische	Untersuchung	nach	Anlage	2	Teil	I	(Benzol,	Bor,	Bromat,	Chrom,	
Cyanid,	1,2-Dichlorethan,	Fluorid,	Nitrat,	Quecksilber,	Selen,	Summe		
Tetrachlorethen	+	Trichlorethen,	Uran)

200“

4.	 Bei	Tarifstelle	4.1.10	werden	nach	der	Angabe	„pH-Wert“	ein	
Komma	und	die	Wörter	„Kalium,	Calcium,	Magnesium,	Säu-
rekapazität,	Härten“	eingefügt.

5.	 Die	Tarifstelle	4.2.1	wird	wie	folgt	gefasst:

„4.2.1 Mikrobiologische	Untersuchung	auf	Koloniezahl	36°C,	coliforme	Bakterien,	
Escherichia	coli,	Pseudomonas	aeruginosa

27“

6.	 Bei	Tarifstelle	4.3	wird	die	Angabe	„bis	4.5“	gestrichen.

7.	 Die	Tarifstellen	4.4.3	und	4.4.4	werden	wie	folgt	gefasst:

„4.4.3 Weitere	Analyseverfahren 10	bis	300

4.4.4 Sonstige	Untersuchungen	unter	erforderlicher	Anwendung	bisher	nicht		
praktizierter	Verfahren

10	bis	1	000“

8.	 Die	Tarifstelle	4.7.6	wird	wie	folgt	gefasst:

„4.7.6 Partikelmessung	pro	Messpunkt 12“

9.	 Die	Tarifstelle	4.7.8	wird	aufgehoben.

10.	Bei	 Tarifstelle	 4.8.3	 wird	 das	 Wort	 „quantitaiv“	 durch	 das	
Wort	„quantitativ“	ersetzt.

Artikel 2 
Inkrafttreten

Artikel	1	Nummer	1	tritt	mit	Wirkung	vom	14.	Mai	2016	in	Kraft.	
Im	Übrigen	tritt	diese	Verordnung	am	Tag	nach	der	Verkündung	in	
Kraft.

Schwerin,	den	10.	August	2016

Die Ministerin für Arbeit, 
Gleichstellung und Soziales 

Birgit Hesse
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Artikel 1

Die	Verordnung	zur	Regelung	der	Unterhaltsbeihilfe	für	Rechtsre-
ferendare	vom	30.	April	2003	(GVOBl.	M-V	S.	326),	die	zuletzt	
durch	die	Verordnung	vom	29.	Mai	2012	(GVOBl.	M-V	S.	329)	
geändert	worden	ist,	wird	wie	folgt	geändert:

1.	 §	1	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Absatz	1	Nummer	1	wird	die	Angabe	„950	Euro“	durch	
die	Angabe	„1	125	Euro“	ersetzt.

b)	 Nach	Absatz	1	wird	folgender	Absatz	2	eingefügt:

	 „(2)	 Der	 Grundbetrag	 nach	Absatz	 1	 Satz	 2	 Nummer	 1	
erhöht	 sich	 jeweils	 um	 denselben	Vomhundertsatz	 oder	
Betrag	und	zu	demselben	Zeitpunkt	wie	der	nach	den	im	
Land	 Mecklenburg-Vorpommern	 geltenden	 besoldungs-
rechtlichen	 Vorschriften	 gewährte	 höchste	 Anwärter-
grundbetrag.	 Bei	 der	 Anpassung	 sind	 sich	 ergebende	
Bruchteile	eines	Cents	unter	0,5	abzurunden	und	Bruch-
teile	von	0,5	und	mehr	aufzurunden.	Bemessungsgrundla-
ge	 für	 jede	 Erhöhung	 ist	 der	 Betrag,	 der	 sich	 aus	 dem	
Grundbetrag	einschließlich	der	sich	bis	dahin	aus	der	in	
Satz	1	geregelten	Anpassung	ergeben	hat.	Einmalzahlun-
gen	werden	mit	demselben	Betrag	und	zu	demselben	Zeit-
punkt	gewährt,	wie	auch	Anwärterinnen	und	Anwärter	mit	

dem	 höchsten	 Anwärtergrundbetrag	 im	 Rahmen	 einer	
besoldungsrechtlichen	Anpassung	sie	erhalten.

	 Das	 Finanzministerium	 gibt	 die	 maßgebliche	 Höhe	 der	
Unterhaltsbeihilfe	 im	 Amtsblatt	 für	 Mecklenburg-Vor-
pommern	bekannt.

	 Diese	Regelungen	gelten	erstmals	für	solche	landesbesol-
dungsrechtliche	Anpassungen,	die	für	Zahlungen	ab	dem	
1.	Januar	2017	wirksam	sind.“

c)	 Die	bisherigen	Absätze	2	und	3	werden	die	Absätze	3	und	4.

2.	 §	3	wird	wie	folgt	gefasst:

„§ 3

	 Erhält	die	Rechtsreferendarin	oder	der	Rechtsreferendar	ein	
Entgelt	im	Rahmen	der	Ausbildung	von	dritter	Seite	oder	ein	
Entgelt	für	eine	andere	Nebentätigkeit,	so	wird	das	monatlich	
erzielte	Bruttoentgelt	auf	den	Bruttobetrag	der	Unterhaltsbei-
hilfe	nach	§	1	Absatz	1	Satz	2	angerechnet,	soweit	es	insge-
samt	das	eineinhalbfache	der	vorbenannten	Unterhaltsbeihilfe	
übersteigt.“

Artikel 2

Diese	Verordnung	tritt	am	1.	September	2016	in	Kraft.

Vierte Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Regelung der 
Unterhaltsbeihilfe für Rechtsreferendare*

Vom 16. August 2016

Aufgrund	des	§	21a	Absatz	2	Satz	3	und	des	§	28	Absatz	1	Nummer	12	des	Juristenausbildungsgesetzes	vom	16.	Dezember	1992	
(GVOBl.	M-V	S.	725),	das	zuletzt	durch	das	Gesetz	vom	24.	März	2011	(GVOBl.	M-V	S.	180)	geändert	worden	ist,	verordnet	das	
Justizministerium	im	Einvernehmen	mit	dem	Finanzministerium	und	dem	Ministerium	für	Inneres	und	Sport:

_____	
*	 Ändert	VO	vom	30.	April	2003;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.	Nr.	306	-	1	-	4

Schwerin,	den	16.	August	2016

Die Justizministerin 
Uta-Maria Kuder
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Artikel 1

Die	Gebührennummer	101	des	I.	Teils	der	Anlage	der	Immissions-
schutz-Kostenverordnung	vom	26.	Oktober	2010	(GVOBl.	M-V	
S.	626),	die	zuletzt	durch	die	Verordnung	vom	28.	 Januar	2016	
(GVOBl.	M-V	S.	36)	geändert	worden	ist,	wird	wie	folgt	geän-
dert:

a)	 In	der	Gebührennummer	101.1	wird	in	der	Spalte	Gebühr	in	
EUR	die	Angabe	„41“	durch	die	Angabe	„42,25“	ersetzt.

b)	 In	der	Gebührennummer	101.2	wird	in	der	Spalte	Gebühr	in	
EUR	die	Angabe	„31“	durch	die	Angabe	„32,25“	ersetzt.

c)	 In	der	Gebührennummer	101.3	wird	in	der	Spalte	Gebühr	in	
EUR	die	Angabe	„25,50“	durch	die	Angabe	„26,25“	ersetzt.

d)	 In	der	Gebührennummer	101.4	wird	in	der	Spalte	Gebühr	in	
EUR	die	Angabe	„21,50“	durch	die	Angabe	„23,25“	ersetzt.

e)	 In	der	Gebührennummer	101.5	wird	in	der	Spalte	Gebühr	in	
EUR	die	Angabe	„27“	durch	die	Angabe	„29,25“	ersetzt.

Artikel 2

Diese	Verordnung	tritt	am	Tag	nach	der	Verkündung	in	Kraft.

Fünfte Verordnung zur Änderung der Immissionsschutz-
Kostenverordnung*

Vom 16. August 2016

Aufgrund	des	§	2	Absatz	1	und	2	sowie	des	§	10	Absatz	1	Satz	3	des	Landesverwaltungskostengesetzes	vom	4.	Oktober	1991	(GVOBl.	M-V	
S.	366,	435),	das	zuletzt	durch	Artikel	2	des	Gesetzes	vom	2.	Dezember	2009	(GVOBl.	M-V	S.	666,	671)	geändert	worden	ist,	verordnet	
das	Ministerium	für	Wirtschaft,	Bau	und	Tourismus	im	Einvernehmen	mit	dem	Ministerium	für	Energie,	Infrastruktur	und	Landesentwick-
lung	und	dem	Ministerium	für	Inneres	und	Sport	sowie	dem	Finanzministerium:

_____	
*	 Ändert	VO	vom	26.	Oktober	2010;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.	Nr.	2013	-	1	-	125

Schwerin,	den	16.	August	2016

Der Minister für Wirtschaft, 
Bau und Tourismus 

Harry Glawe
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Gemäß	Artikel	2	Absatz	2	des	Gesetzes	zum	Staatsvertrag	über	die	
Einrichtung	und	den	Betrieb	eines	Rechen-	und	Dienstleistungs-
zentrums	zur	Telekommunikationsüberwachung	der	Polizeien	im	
Verbund	 der	 norddeutschen	 Küstenländer	 vom	 15.	 Juni	 2016	
(GVOBl.	 M-V	 S.	 468)	 wird	 hiermit	 bekannt	 gegeben,	 dass	 der	
Staatsvertrag	 zwischen	 den	 Ländern	 Freie	 Hansestadt	 Bremen,	
Freie	und	Hansestadt	Hamburg,	Mecklenburg-Vorpommern,	Nie-
dersachsen	und	Schleswig-Holstein über	die	Einrichtung	und	den	
Betrieb	eines	Rechen-	und	Dienstleistungszentrums	zur	Telekom-
munikationsüberwachung	der	Polizeien	im	Verbund	der	norddeut-
schen	Küstenländer	am	1.	August	2016	in	Kraft	getreten	ist.

Bekanntmachung über das Inkrafttreten des Staatsvertrags über 
die Einrichtung und den Betrieb eines Rechen- und Dienstleistungszentrums 

zur Telekommunikationsüberwachung der Polizeien im Verbund 
der norddeutschen Küstenländer

GS	Meckl.-Vorp.	Gl.	Nr.	2012	-	7

Schwerin,	den	17.	August	2016

Der Ministerpräsident 
Erwin Sellering


